
Senioren-Adventsfeier in der Festhalle 
Montag, 3. Dezember 

Programm 
14.00 Uhr Kaffee und Kuchen 
14.30 Uhr Lieder und Gedichte in der vorweihnachtlichen Zeit, Chor der FAMS 
 Grußwort, Bürgermeister Achim Krafft 
 Worte zum Advent, Pfarrer Ulrich Steck 
  Ensemble der Musikschule mit Lara Klotz, 
 Leitung: Selina Hanser Fiona Köhler, Johanna Schwarz und Tobias Beck 
 Gemeinsames Lied „O du fröhliche“,
 musikalische Begleitung, Ensemble der Musikschule 
Pause 
15.45 Uhr Humorvolles – „Schwäbisch-luschtig“,
 Günther Bretzel 
ca. 16.30 Uhr Ende der Veranstaltung 
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Besucherinnen und Besucher, die nicht gut zu Fuß sind oder weit 
entfernt von der Festhalle wohnen, haben die Möglichkeit, mit dem 
Bus der Seniorenbegegnungsstätte zum Adventsnachmittag zu 
fahren. Bitte beachten Sie dabei folgenden Fahrplan: 
13.30 Uhr Untere Seestr. (Ecke Maulbertschstr.) 
13.35 Uhr Rosenstr. (Ecke Jahnstr.) 
13.40 Uhr Friedhof Bushaltestelle 
13.45 Uhr Bahnhof (Edeka-Seite) 
13.50 Uhr Seniorenwohnanlage - Mühlstraße 
13.57 Uhr Festhalle 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 

Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch – 
Kressbronn a. B. – Langenargen  am Montag, 03.12.2018 
um 17:00 Uhr im Rathaus Kressbronn a. B. (Sitzungssaal). 

Tagesordnung: 
1   Begrüßung und Informationen des Verbandsvorsitzenden 

Vorlage: GVV/2018/016  

2   Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019 des Gemein-
deverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn a. B.-Lan-
genargen mit mittelfristiger Finanzplanung 2018 - 2022 
- Satzungsbeschluss

 Vorlage: GVV/2018/021  

3   Feststellung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des NKHR 
zum 1. Januar 2018

 Vorlage: GVV/2018/020  

4   2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Gemein-
deverwaltungsverbandes Eriskirch – Kressbronn a. B. – Lan-
genargen

 -  Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen zur 3. 
Öffentlichen Auslegung

 -  Beschlussempfehlung zur Feststellung durch die Verbands-
versammlung des GVV

 Vorlage: GVV/2018/023  

5   Satzung zur 1. Änderung der Verbandssatzung des Gemein-
deverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn am Boden-
see-Langenargen

 Vorlage: GVV/2018/019  

6   Neufassung der Geschäftsordnung der Verbandsversamm-
lung des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kress-
bronn a. B.-Langenargen

 Vorlage: GVV/2018/024  

7   Neufassung der Satzung des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Eriskirch-Kressbronn a. B.-Langenargen über die 
Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen

 Vorlage: GVV/2018/025  

8  Einstellung eines IT-Administrators
 Vorlage: GVV/2018/022  

9   Vorstellung des Organisationsgutachten zum Gemeindever-
waltungsverband

 Vorlage: GVV/2018/018  

10   Bericht des Integrationsbeauftragten und Vorstellung der 
neuen Integrationsmanagerinnen und des neuen Integrati-
onsmanagers

 Vorlage: GVV/2018/017  

11  Verschiedenes  
  
Eine nichtöffentliche Sitzung findet nicht statt. 

Kressbronn a. B., 15.11.2018 
  

gez
  

  
Achim Krafft 

Bürgermeister 
  
  

Hinweis: 
Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung und die gefassten Kurz-
beschlüsse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten finden Sie 
auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn a. B.: www.kress-
bronn.de/Bürger/Rathaus & Service/Kommunalpolitik/Bürgerinf-
oportal(Ratsinformationssystem). 

Widmung von Verkehrsflächen für den öffentlichen Verkehr 
Aufgrund von § 5 Abs. 4 Satz 1 StrG ist die Widmung von öffent-
liche Verkehrsflächen öffentlich bekannt zu machen. 
1. Zugang Evangelischer Kindergarten
  Die im beiliegenden Lageplan vom 26.04.2017 mit A-B-C-D-

E-F-G-H-I-J-A gekennzeichnete Teilfläche des privaten Grund-
stückes Flst.Nr. 1540, Lindauer Straße 12/1, wird hiermit nach 
§ 3, Abs. 1 Nr. 3 StrG als Gemeindestraße dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet. Die Fläche wird gem. § 3, Abs. 2 Nr. 4 b + 
c StrG als beschränkter öffentlicher Weg für den Radverkehr 
und Fußgängerbereich eingestuft und somit dem Radverkehr 
und dem Fußgängerverkehr zur öffentlichen Nutzung zur Ver-
fügung gestellt. 

 Der Eigentümer hat der öffentlichen Widmung zugestimmt. 
  Gegen die Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Langenargen, Orts-
bauamt, Obere Seestraße 1, 88085 Langenargen einzulegen. 

 

2. Flächen im Verlauf der Lindauer Straße:
  Die im beiliegenden Lageplan vom 07.08.2017.2017 mit A-B-

C-A gekennzeichnete Teilfläche des privaten Grundstückes 
Flst.Nr. 1537, Lindauer Straße 18, wird hiermit nach § 3, Abs. 
1 Nr. 3 StrG als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr ge-
widmet. Die Fläche wird gem. § 3, Abs. 2 Nr. 2 StrG als Orts-
straße zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. 

Amtlicher Teil
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3. Die im beiliegenden Lageplan vom 08.07.2017 mit A-B-C-A ge-
kennzeichnete Teilfläche des privaten Grundstückes Flst.Nr. 131, 
Lindauer Straße 7, wird hiermit nach § 3, Abs. 1 Nr. 3 StrG als 
Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Die Fläche 
wird gem. § 3, Abs. 2 Nr. 2 StrG als Ortsstraße zur öffentlichen 
Nutzung zur Verfügung gestellt. 

 Der Eigentümer hat der öffentlichen Widmung zugestimmt. 
  Gegen die Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Langenargen, Orts-
bauamt, Obere Seestraße 1, 88085 Langenargen einzulegen. 

 

 Der Eigentümer hat der öffentlichen Widmung zugestimmt. 
  Gegen die Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 

Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Langenargen, Orts-
bauamt, Obere Seestraße 1, 88085 Langenargen einzulegen. 
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5. Straßenfläche im Öschweg 
  Die im beiliegenden Lageplan vom 04.10.2018 mit A-B-C-D-A 

gekennzeichnete Teilfläche der privaten Grundstücke Flst.Nr. 
1411 und 1405, Alpenblickweg 8 und Öschweg 13, wird hiermit 
nach § 3, Abs. 1 Nr. 3 StrG als Gemeindestraße dem öffentli-
chen Verkehr gewidmet. Die Fläche wird gem. § 3, Abs. 2 Nr. 
2 StrG als Ortsstraße zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung 
gestellt. 

 Der Eigentümer hat der öffentlichen Widmung zugestimmt. 
  Gegen die Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Langenargen, Orts-
bauamt, Obere Seestraße 1, 88085 Langenargen einzulegen. 

Langenargen, den 30.11.2018 

Ihr 
  

  
Achim Krafft 

Bürgermeister 

4. Gehwegsfläche in der Bahnhofstraße
  Die im beiliegenden Lageplan vom 04.06.2018 mit A-B-C-D-

E-F-A gekennzeichnete Teilfläche des privaten Grundstückes 
Flst.Nr. 121, Bahnhofstraße 2, wird hiermit nach § 3, Abs. 1 Nr. 
3 StrG als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr gewid-
met. Die Fläche wird gem. § 3, Abs. 2 Nr. 2 als Ortsstraße zur 
öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. 

 Der Eigentümer hat der öffentlichen Widmung zugestimmt. 
  Gegen die Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Langenargen, Orts-
bauamt, Obere Seestraße 1, 88085 Langenargen einzulegen. 
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Gemeindenachrichten

Einladung zum Adventskonzert der Musikschule 
Langenargen 
Zum traditionellen Adventskonzert am Samstag, 1. Dezember 
um 19 Uhr in der Festhalle in Langenargen lädt die Musikschule 
alle Eltern und Großeltern unserer Musikschülerinnen und Mu-
sikschüler, alle Freunde und Gönner unserer Musikschule, die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde sowie alle Gäste aus 
nah und fern herzlich ein. 
Eröffnen wird das Konzert der Spielkreis unter der Leitung von 
Reinhard Prinz. Im Anschluss konzertiert das Vororchester unter 
der Leitung von Stefan Heitz – man darf darauf gespannt sein, 
denn es konnte erst kürzlich während eines anstrengenden Pro-
benwochenendes auf der Ravensburger Veitsburg sein Konzert-
programm verfeinern. Das Jugendblasorchester bestreitet da-
nach unter Stabführung von Musikschulleiter Florian Keller den 
zweiten Teil des Konzertes. Auf ein bunt gemischtes und in vielen 
anstrengenden Proben hart erarbeitetes Konzertprogramm darf 
sich das Publikum bereits heute schon freuen. Um das leibliche 
Wohl sorgen sich die Eltern des Elternbeirates, die Mitglieder 
des Fördervereins der Musikschule sowie der Bürgerkapelle. Die 
jungen Musikerinnen und Musiker freuen sich auf Ihr Kommen! 
Der Eintritt ist frei, Saalöffnung für das Publikum ist um 18 Uhr. 

Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Florian Keller. 
Bild: Musikschule Langenargen
 
Weihnachtsmarkt in Langenargen 
Der 34. Langenargener Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr wie-
der vor dem Münzhof statt. Die Eröffnung durch Bürgermeister 
Achim Krafft findet am Freitag, 7. Dezember, um 17 Uhr statt. Ho-
bbykünstler, soziale und kirchliche Einrichtungen, der Einzelhandel 
und die Langenargener Vereine erwarten die Marktbesucher mit 
einem großen Angebot an Weihnachtsgeschenken, Christbaum-
schmuck, Weihnachtsgebäck und Spielwaren. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. 
Und auch in diesem Jahr gibt es wieder die große Weihnachtskrip-
pe, einen Raum der Stille in der Katholischen Kirche und das 

Kinderland „Weihnachtszauber“, mit seinen schönen Angeboten: 
Im gemütlichen Märchenhaus werden Weihnachtsgeschichten 
vorgelesen; im Engelspostamt Wunschzettel an das Christkind 
geschrieben; Kerzen gezogen und am Feuer Stockbrot gebacken. 
Über die gesamte Weihnachtsmarktzeit findet eine Verlosung 
statt. Auch gibt es wieder einen Kinderladen, in dem nur Kin-
der ein- beziehungsweise verkaufen dürfen. Die Erlöse aus dem 
Kinderladen und der Verlosung werden wie jedes Jahr für einen 
guten Zweck gespendet. 
Das Kinderland „Weihnachtszauber“ ist ein Kooperationsprojekt 
des See- und Waldkindergartens Kinder der Erde Langenargen 
e.V., des Gemeinde-Kindergartens Bierkeller-Waldeck, der Ju-
gendbeauftragten Gisela Sterk sowie vieler ehrenamtlicher Hel-
ferinnen und Helfer aus verschiedenen Generationen. 
Am Freitag treffen sich der Weihnachtsmann und seine Engeln 
und die Laternenkinder zum Umzug um 16.45 Uhr vor der Katho-
lischen Kirche St. Martin. Die Kinder dürfen gerne ihre gebastelten 
Laternen mitbringen. Es werden auch bunte Glaslichter bereit-
gestellt. Begleitet von einer Pony-Kutsche, wandert der Umzug 
am See entlang bis zum Rathaus und durchs Städtle zurück zum 
Münzhof. Bürgermeister Achim Krafft wird um 17 Uhr die Gäste 
begrüßen und den Weihnachtsmarkt unter Mitwirkung des Ju-
gendblasorchesters offiziell eröffnen. Die Schulkinder tragen Ge-
dichte vor und erhalten kleine Geschenke vom Weihnachtsmann, 
der übrigens seit 34 Jahren zu unserem Weihnachtsmarkt kommt. 
Am Samstag um 15 und 16 Uhr zeigen die Puppenspieler „Kas-
perls Traumkiste“ das Theaterstück „Der kleine Bär“ im Münzhof. 
Um 17 Uhr trägt der Chor der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule 
Weihnachtslieder und Gedichte vor. 
Auch am Sonntag dürfen sich die Kleinen auf ein Puppenspiel 
freuen. Um 15 und 16 Uhr gibt es das Theaterstück „Post von 
der Prinzessin“ zu sehen. Im Anschluss um 17 Uhr spielt die Bür-
gerkapelle Langenargen. 
Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Sams-
tag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. 
Zum Besuch des Weihnachtsmarktes Langenargen laden wir Sie 
herzlich ein. 
 
Straßensperrung während des Weihnachtsmark-
tes in Langenargen 
Aufgrund des diesjährigen Weihnachtsmarktes auf dem Vorplatz 
am Münzhof ist eine Durchfahrt entlang des Marktplatzes, zwi-
schen der Sparkasse und dem Hotel Krone, ab voraussichtlich 
Montag, 3.12.2018, bis voraussichtlich Dienstag, 11.12.2018, 
nicht möglich. Während des Weihnachtsmarktwochenendes vom 
7. bis 9.12.2018 wird die Straße vollgesperrt. Eine örtliche Um-
leitung ist ausgeschildert. 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 
 
Standesamt und Ordnungsamt mit dem Bereich 
Sozialwesen nicht besetzt! 
Aufgrund einer Fortbildung, sind am Mittwoch, 5. Dezember 2018, 
das Standesamt und das Ordnungsamt mit dem Bereich Sozial-
wesen ganztägig nicht besetzt. 
Die Gemeindeverwaltung bittet um Beachtung! 

Notrufe und Bereitschaftsdienste der Ärzte und Apotheken

Notruf: 110 
Rettungsdienst und Feuerwehr: 112 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117; 
Montag, Dienstag, Donnerstag 18-8 Uhr, Mittwoch 13-8 Uhr, 
Freitag 16-8 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertage 8-8 Uhr.

Notfallpraxis am Klinikum Tettnang, Tel. 0 75 42/531-0 und am 
Klinikum Friedrichshafen, Tel. 0 75 41/96-0 (ohne Anmeldung): 
Samstag, Sonntag und Feiertage: 8-21 Uhr 

Kinderärztlicher Notdienst:  0 18 01/92 92 90 

Augenärztlicher Notdienst:  0 18 01/92 93 46 

HNO-ärztlicher Notdienst:  0 18 06/07 72 11 

Zahnärztlicher Notdienst:  0 18 05/91 16 20 

Apothekennotdienst:  08 00/0 02 28 33 
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Aus dem Gemeinderat

Bericht aus dem Gemeinderat 
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom Montag, 
19. November 2018 
  
Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 
1.  Sicherheitslage in Langenargen – Bericht des Polizeipos-

tenleiters Rainer Beron
Polizeihauptkommissar Rainer Beron berichtete über die aktuel-
le Sicherheitslage und die Arbeit des Polizeipostens. Er gab ei-
nen interessanten Einblick in die Arbeit der Polizei. Im Jahr 2017 
gab es in Langenargen 155 Verkehrsunfälle (darin erhalten sind 
sämtliche größere und kleinere Unfälle). Die Quote der Straftaten 
ist im Vergleich zum Jahr 2016 minimal um 1,8% gestiegen und 
die Aufklärungsquote hat sich im Jahr 2017 immerhin um 10,9% 
verbessert. Das Gremium nahm diesen Bericht einstimmig zur 
Kenntnis und dankte den Bediensteten des Polizeipostens Lan-
genargen für deren wertvolle Arbeit. 

2.  Vorstellung der Jahresergebnisse 2017 der Regionalwerk 
Bodensee Netze GmbH & Co. KG und der Regionalwerk 
Bodensee GmbH & Co. KG

Die Gemeinde Langenargen ist mit 7 % an der Regionalwerk 
Bodensee GmbH & Co. KG beteiligt. Die Feststellung der Jah-
resergebnisse von Beteiligungen zählt zu den Kernaufgaben des 
Gemeinderats. Das Jahresergebnis 2017 der Regionalwerk Bo-
densee GmbH & Co. KG beträgt 1.723.169,65 €. Auf die Ge-
meinde Langenargen entfällt ein Anteil in Höhe von 126.141,29 
€. Von diesem Betrag werden 70.000,00 € an die Gemeindekasse 
ausbezahlt, der Restbetrag in Höhe von 56.141,29 € wird zur Fi-
nanzierung für künftige Investitionen als weitere Beteiligung dem 
Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG belassen. Das Gremium 
stimmte dem Jahresergebnis und der aufgeführten Verwendung 
des Jahresergebnisses einstimmig zu. 

3.  Erneuerung der Beleuchtung für den Parkplatz auf der 
Tiefgarage; 
Anerkennung der Planung und Fassung eines Baube-
schlusses 

Die Straßenbeleuchtung für den Parkplatz auf der Tiefgarage beim 
Schloss Montfort ist unzureichend. Eine sichere, rechtskonforme 
Ausleuchtung des Parkplatzes ist derzeit nicht gewährleistet. 
Hierzu wurde in der Gemeinderatsitzung vom Februar 2018 ein 
Sanierungsvorschlag des Ingenieurbüros G. Volz GmbH & Co. KG 
vorgestellt. Diese beinhaltete lediglich an den Ecken 4 Lichtpunkte 
mit einer Lichtpunkthöhe von 8 Metern. Hier wurde eine mögliche 
Blendwirkung befürchtet. Die Verwaltung wurde deshalb mit der 
Weiterentwicklung eines Konzepts beauftragt. Es wurden nun 3 
Varianten erarbeitet. Diese umfassten 5, 7 und 13 neue Masten mit 
einer Lichtpunkthöhe von nur 5m sowie Leuchten an den beiden 
Pavillons (Kiosk und WC mit Treppen) bei der Unteren Seestraße. 
Die Variante mit 7 neuen Masten wurde vom Gremium bei einer 
Enthaltung als zielführendste und wirtschaftlichste Lösung aner-
kannt, die Kosten belaufen sich auf rd. 55.000 €. Die Lieferung 
und Montage der Lampen wird beschränkt ausgeschrieben. Die 
Tiefbauarbeiten werden im Rahmen des Jahres-LV Tiefbau durch 
die Fa. Krug ausgeführt werden. 

4.  Verkehrsberuhigung im Bereich Buchenstraße, Bierkel-
ler- Waldeck

Wiederholt wurde durch die Anwohner im Teilort eine Verbesse-
rung der Verkehrslenkung und Reduzierung der Verkehrsbelastung 
gefordert. Am 8. Oktober 2018 fand eine Bürgerbeteiligung zum 
Thema „Verkehrsberuhigung Buchenstraße“ im Ortsteil Bierkel-
ler-Waldeck statt. Es wurden über 100 interessierte Anwohnerin-
nen und Anwohner durch Bürgermeister Krafft sowie Vertreter des 
Haupt- und Ortsbauamtes der Gemeinde Langenargen über die 
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten zur Verkehrsberuhigung 
im Ortsteil informiert. Vorab wurden die tangierten Straßen ge-

meinsam begangen. Insbesondere ging es um die Verminderung 
des Durchgangsverkehrs entlang der Buchenstraße und damit 
verbunden die Gestaltung der zukünftigen Verkehrslenkung. In-
tensiv wurden die Vor- und Nachteile der entwickelten Varianten 
besprochen. Bei einer Enthaltung entschied sich das Gremium, 
probeweise auf ein Jahr, für eine der vorgestellten Varianten. Bei 
dieser Variante wird ein Einfahrtsverbot für den Kraftfahrzeug-
verkehr im Bereich der Einmündung Buchenstraße/Tuniswald 
vorgesehen. Der Kraftfahrzeugverkehr wird somit über den Tu-
niswald zur Friedrichshafener Straße L334 umgeleitet. Beendet 
wird die Einbahnstraßenregelung an der Kreuzung Tannenstraße/
Buchenstraße. Diese Variante wurde auch durch die Bürger bei 
einer Probeabstimmung am 08.10.2018 mehrheitlich bevorzugt. 

5. Bebauungsplan „Amselweg/Lerchenweg“
  Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungs-

planes mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 2 Abs. 1 
BauGB i.V.m. 13a BauGB als Bebauungsplan der Innent-
wicklung im beschleunigten Verfahren 

Die Planung des Grundstücks Amselweg 18 ist derzeit nach § 34 
BauGB zu beurteilen und fügt sich nach § 34 BauGB in die Umge-
bungsbebauung ein. Es liegt derzeit kein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan vor. Im Bereich zwischen Amselweg/Lerchenweg und 
Lindauer Straße hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine 
kleinteilige 1- bis 2- geschossige Wohnbebauung vorwiegend aus 
Einzel- und Doppelhäusern entwickelt. Die Grundstücksgrößen 
variieren sehr stark und reichen bis über 2000 qm. Im Plangebiet 
besteht angesichts der zumeist geringen überbauten Grund-
stücksflächen ein hohes innerörtliches Verdichtungspotential. Um 
die planungsrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten zu erhöhen und 
gegenüber den Grundstückseigentümern und der Nachbarschaft 
eine ausreichende Planungssicherheit herzustellen, beabsichtigt 
die Gemeinde Langenargen aufgrund des mehrheitlichen Wun-
sches des Gemeinderates einen Bebauungsplan aufzustellen. 
Planungsziel ist die Entwicklung eines vorwiegend wohngenutz-
ten innerörtlichen Quartiers und die Steuerung einer verträgli-
chen Nachverdichtung. Das Plangebiet betrifft die Flurstücke Nr. 
1591/4 bis 9, 1592/18 bis 25 sowie Nr. 1622/1 und 2, 1622/15, 
1622/17 bis 19 sowie das Teilflurstück Nr. 1591/18 (Fußweg zwi-
schen Amselweg und Lindauer Straße). Das Gremium stimmte 
bei 5 Gegenstimmen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
im beschleunigten Verfahren. Das Planungsbüro Kienzle, Vö-
gele, Blasberg aus Friedrichshafen wird mit der Ausarbeitung 
eines Bebauungsplankonzeptes beauftragt. Anschließend wird 
die Planung dem Gremium wieder vorgelegt. Für ein Verfahren 
dieser Größenordnung ist mit Kosten in Höhe von bis zu 45.000 
€ (Bebauungsplan, Grünordnung, Bestandsvermessung, Arten-
schutz, Lärmschutz/Verkehr, Erschließung, Informations- und 
Beteiligungsveranstaltungen etc.) zu rechnen. Die Kosten der ei-
genen Verwaltung sind mit ca. 8.000 € - 10.000 € anzunehmen. 
Nach kurzem Austausch wurde der Antrag zur Ausweitung des 
Geltungsbereichs zurückgenommen. 

6.  Bebauungsplanverfahren „Amselweg/ Lerchenweg“
  Erlass einer Veränderungssperre für das Bebauungs-

plangebiet „Amsel-weg/Lerchenweg“ 
Unter vorgenanntem Punkt wurde beschlossen, für den Bereich 
„Amselweg/Lerchenweg“ einen Bebauungsplan aufzustellen. Zur 
Sicherung der Ziele des Bebauungsplanes und der Planung im 
künftigen Bereich des Bebauungsplanes „Amselweg/Lerchen-
weg“ wurde vom Gremium bei 6 Enthaltungen eine Verände-
rungssperre in Form einer Satzung angeordnet. 

7.  2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Eriskirch – Kressbronn a. 
B. – Langenargen

- Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen zur 3. Öf-
fentlichen Auslegung  
- Beauftragung der Mitglieder der Verbandsversammlung 
Die Entwürfe der 2. Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn 
a. B.-Langenargen wurden seit Beginn des Verfahrens im Jahre 
2007 dreimal öffentlich ausgelegt. Die Behörden und Träger öf-
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fentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit wurden am Verfahren 
entsprechend beteiligt. Mittlerweile sind weitere Änderungen in 
der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans zu berücksich-
tigen. Ein Lagerplatz anschließend an den Bauhof Langenargen 
soll aufgenommen werden. Außerdem wird die Fläche des Wald-
kindergartens in Langenargen aus der Planung herausgenommen. 
Da es sich um ein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB 
handelt, muss der Waldkindergarten nicht im Flächennutzungsplan 
dargestellt werden. Die Darstellung der Fläche SO „Bund“ soll im 
Flächennutzungsplan bestehen bleiben. Schließlich ist noch die 
Ausweisung eines interkommunalen Gewerbegebiets vorgesehen. 
Dieses befindet sich im südöstlichen Bereich der Aral-Tankstelle 
auf Kressbronner Gemarkung. Der Bedarf hat sich aus einer Ge-
werbeflächenbedarfsanalyse ergeben. Die im Flächennutzungsplan 
nördlich des Mooser Weges ausgewiesene Wohnbaufläche GK6L 
wird aus dem Flächennutzungsplan nicht herausgenommen. Dies 
hatte die Verwaltung ursprünglich angeregt. Der Bürgerentscheid 
vom 18.03.2018 kann und soll jedoch nicht aufgehoben werden. 
Man kann die Fläche als Potenzialfläche nutzen. Diese könnte, nach 
Rechtskraft des Flächennutzungsplanes, in selber Größe an anderer 
Stelle im Flächennutzungsplan miteingebracht werden. Zur Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes werden jeweils über die 
Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Mittel abgerechnet 
und betragen ca. 5.000 € bis 70.000 € pro Jahr. Die Gesamtmittel 
seit Beginn des Verfahrens belaufen sich, bis einschließlich 2017, 
auf: rund 332.000 €, ohne Personalaufwand der Verwaltungen. Das 
Gremium stimmte der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
bei einer Enthaltung zu. Dem Erhalt der Fläche GK6L im Flächen-
nutzungsplan, welche an anderer Stelle realisiert wird, stimmte das 
Gremium bei 3 Gegenstimmen zu. 

8.  Baugesuch zum Umbau des Bestandsgebäudes zu 
einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Untere 
Seestraße 146

Dem Bauvorhaben wurde in der Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt und Technik im September 2018 zum Umbau des Be-
standsgebäudes zu einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 
das Einvernehmen versagt. Aus den vorgelegten Plänen konnte 
keine abschließende Beurteilung des Bauvorhabens abgege-
ben werden. Die Pläne wurden entsprechend überarbeitet. Der 
Grundstückseigentümer beabsichtigt die bestehende Kapelle 
umzubauen. Es ist vorgesehen, die Kubatur des Gebäudes wei-
testgehend zu erhalten. Es ist geplant, im Bereich des Daches 
eine Ergänzungsmaßnahme durchzuführen, die ein Flachdach als 
Ergebnis für die gewählte Dachform aufweist. Es handelt sich um 
die Nutzungsänderung eines erhaltenswerten, das Bild der Kul-
turlandschaft prägenden Gebäudes. Zulässig wäre eine solche 
Änderung, wenn das Vorhaben einer zweckmäßigen Verwendung 
des Gebäudes und der Erhaltung des Gestaltwertes dient. Aus 
Sicht der Baurechtsbehörde erfüllt die vorliegende Planung die 
Vorgabe und hat aus diesem Grund einen Rechtsanspruch auf 
eine Genehmigung entsprechend dieser Vorschrift. Bei 2 Enthal-
tungen erteilte das Gremium das Einvernehmen.

9.  Neugestaltung der Schlosszufahrt „Schlossallee“ im 
Zuge der Erneuerung der Beleuchtung 

  Festlegung der Oberflächengestaltung und Vergabe der 
Tiefbauarbeiten 

In der Gemeinderatsitzung vom Februar 2018 wurde das Beleuch-
tungskonzept des Ingenieurbüros G. Volz GmbH & Co. KG zur 
Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der Umsetzung des 
Konzepts beauftragt. Es wurden bereits die neuen Lampen analog 
der Uferanlage in Auftrag gegeben. Die erforderlichen Tiefbauar-
beiten wurden noch nicht vergeben. Bei den Tiefbauarbeiten ist 
eine zusätzliche Leerverrohrung berücksichtigt. 3 Ausführungs-
varianten wurden entwickelt, die der besonderen Bedeutung als 
Zugang zum Schloss gerecht werden. Das Gremium entschied 
sich einstimmig für Variante 2. Hier erfolgen erforderliche Tiefbau-
arbeiten mit Erneuerung der Deckschicht in Asphaltausführung 
und mit Erhalt der Randeinfassungen auf der gesamten Breite 
und Länge der Schlossallee. Es entsteht ein homogenes und 
fugenloses Erscheinungsbild der Asphaltoberfläche. Die Kosten 
belaufen sich auf 91.526,53 €. 

10.  Feuerwehrzufahrt Hospital / Uferanlage - Ergänzende 
Maßnahmen durch die Gemeinde Langenargen 

 Anerkennung der Planung und Vergabe der Tiefbauarbeiten 
Im Zuge der Herstellung einer Feuerwehrzufahrt für das Altenpfle-
geheim „Hospital zum Heiligen Geist“ können für die Gemeinde 
Langenargen ergänzende Maßnahmen umgesetzt werden. Die 
Planungen wurden seitens des Ingenieurbüros Daeges weiter-
entwickelt und stellen sich wie folgt dar: 
Erneuerung Fahrradabstellanlagen südlich der Kirche „St. Martin“ 
Die bestehende Fahrradabstellanlage (Felgenbügel) entspricht 
nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der bestehende Pflas-
terbelag muss im Hinblick auf die erforderliche Anpassung, Hö-
henlage der Feuerwehrzufahrt, in Teilen erneuert werden. Anstelle 
der bestehenden Abstellanlage sollen die aktuellen 9 Fahrradbü-
gel neu errichtet werden. Durch eine Erneuerung der Pflaster wird 
der Bereich deutlich aufgewertet. Ebenso soll das Baumquartier 
wieder aktiviert und ein neuer Baum analog zum Vorplatz der 
Kirche gesetzt werden. Durch diese Maßnahme wird der Zugang 
zur Uferanlage deutlich verbessert und soll zum Abstellen des 
Fahrrades (anstelle des Mitführens) beim Besuch der Uferanlage 
motivieren. Die Kosten wurden im Rahmen der Vorplanung durch 
das Ingenieurbüro Daeges mit 22.313,19 € netto benannt. Der 
geplanten Maßnahme stimmte das Gremium einstimmig zu. Den 
weiteren Vorschlägen, welche die Installation weiterer Fahrradbü-
gel auf der Südseite des Fußweges, sowie der Installation weiterer 
Baumquartiere umfasste, wurde nicht zugestimmt. Jedoch sollen 
die Baumquartiere ausgebildet werden. So soll eine wertige Tor-
wirkung erzielt werden. Außerdem revidierte das Gremium seinen 
eigenen, in einer früheren Sitzung geäußerten Wunsch, nachdem 
der Weg von der Kirche Richtung See von „nicht wassergebun-
denen“ auf „wassergebundenen“ verändert werden hätte sollen. 
Der Weg bleibt somit in seinem ursprünglichen Zustand. 

11.  Neubau eines Radweges zwischen Gießenbrücke und 
dem Ortsteil Mückle

  Vorbereitung Breitbandausbau für den Ortsteil Mückle, 
sowie Backbonetrasse und Leerrohrverlegung für die 
Gemeinde  

  Information zum Stand der Baumaßnahme und Koste-
nentwicklung 

Im Zusammenhang mit dem Radwegneubau zwischen Gießen-
brücke und Mückle besteht die Möglichkeit bereits im Zusam-
menhang mit der Maßnahme vorbereitend für die spätere Breit-
bandversorgung für diesen Bereich Leerrohre mit einzulegen. 
Gleichzeitig sollte in diesem Zusammenhang auch ein weiteres 
Leerrohr für die Beleuchtung mit vorgesehen werden. Die Kosten 
belaufen sich auf 36.390 €. Der Eigenanteil der Gemeinde für den 
Ausbau des Radweges steigt auf 204.000 €. Dies wird verursacht 
durch eine Befestigung des Wirtschaftsweges zwischen dem 
Radweg Langenargen - Oberdorf und der K 7706, so dass eine 
durchgängig befestigte Radwegverbindung hergestellt ist. Die 
Maßnahme „Radwegbau“ stellt sich wie folgt dar: Gesamtkosten 
der Maßnahme: 930.000 €; Anteil auf der Gemarkung Langena-
gen: 628.000 €; Förderung Land: 220.000 €; Eigenanteil: 408.000 
€ (hiervon sind 50 % durch die Gemeinde zu tragen = 204.000 €). 
Die 2. Hälfte trägt der Bodenseekreis, wofür sich Bürgermeister 
Krafft herzlich bedankte. Bei einer Gegenstimme stimmte das 
Gremium den genannten Maßnahmen zu. 

12. Langenargener Festspiele: 
a) Rückblick auf 2018 und Ausblick auf 2019 
b) Entscheidung über die Durchführung und Beteiligung der 
Gemeinde für die Spielzeiten 2020-2021 
Die Gemeinde Langenargen und der Verein Langenargener Fest-
spiele e.V. haben ihre Zusammenarbeit zur Durchführung der 
Langenargener Festspiele in einem Kooperationsvertrag geregelt. 
Geplant waren im Jahr 2018 10 Aufführungen mit der Option, 3 
Zusatzaufführungen zu spielen. Aufgrund der großen Nachfrage 
wurden 13 Aufführungen gespielt. Die Auslastung betrug 92%. Die 
Gemeinde Langenargen unterstützt, mit Beschluss des Gemein-
derats, die Langenargener Festspiele derzeit mit einem Finan-
zierungsbeitrag in Höhe von 15.000 € / Jahr sowie zusätzlichen 
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Sach- und Bauhofleistungen, die im Rahmen der Langenargener 
Festspiele entstehen, in Höhe von ca. 7.500 € / Jahr. Diese Fi-
nanzierungsbeteiligung erfolgt für die Spielzeiten 2018 und 2019. 
Für die Spielzeit 2019 ist eine Ausweitung auf ein Abendstück für 
Erwachsene vorgesehen. Insgesamt sind, aufgrund der großen 
Nachfrage, 36 Aufführungen geplant. Die finanzielle Beteiligung 
der Gemeinde Langenargen ist gem. Kooperationsvertrag gleich 
wie im Premierenjahr 2018. Aufgrund der Ausweitung des Pro-
gramms hat der Festspielverein ab der Spielzeit 2020 um eine 
Erhöhung des pauschalen Zuschusses auf 20.000 € / Jahr und 
der Sachmittel auf 10.000 € / Jahr gebeten. Das Gremium stimm-
te einstimmig der weiteren finanziellen Beteiligung in genannter 
Höhe zu. Die Initiative wurde einhellig gelobt und die Professio-
nalität bestätigt. 

13.  Initiative für Bürgerbeteiligung – Positive Begleitung 
von Formen der Bürgerbeteiligung

In der Gemeinderatssitzung im September 2018 wurde dem Ge-
meinderat über „die Überprüfung der Möglichkeit der Einbindung 
eines externen Beraters im Rahmen der Einwohnerversammlung“ 
berichtet. Es wurde die Initiative „Allianz für Bürgerbeteiligung 
e.V.“ sowie deren Förderprogramm „Gut Beraten!“ dargestellt. 
Außerdem wurden die Themenschwerpunkte des Förderpro-
gramms, beispielhafte Projekte aus dem Förderprogramm und die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme von Beratungsgutscheinen in 
Höhe von 4.000 € dargestellt. Laut Darstellung einer Einwohne-
rin, die die Initiative „Allianz für Bürgerbeteiligung e.V.“ ins Spiel 
gebracht hatte, war es nicht Absicht, die Einwohnerversamm-
lung durch diese Initiative moderieren zu lassen. Im Zuge der 
Einwohnerversammlung teilte der Bürgermeister, als Leiter der 
Einwohnerversammlung, seine grundsätzliche Offenheit gegen-
über solch einer Initiative mit. In der Gemeinderatssitzung vom 
September 2018 war ebenfalls bereits dargestellt worden, dass 
vorstellbar wäre, eine Initiative zu unterstützen, die sich mit dem 
Thema Bürgerbeteiligung bei Projekten in Langenargen beschäf-
tigen könnte. Eine Initiative für Bürgerbeteiligung kann seitens der 
Gemeinde aber nur unterstützt werden, wenn ein wertschätzender 
und lösungsorientierter Umgang mit der Initiative erfolgen kann. 
Die Atmosphäre zwischen Gemeinde und Initiative sollte von ge-
genseitigem Vertrauen geprägt sein, damit zur Zukunftssicherung 
der Gemeinde Langenargen im Rahmen von Bürgerbeteiligung 
die bestmöglichste Lösung erzielt wird. Miteinander einseitig zu 
kommunizieren, in dem in sozialen Medien diffamierende, per-
sönliche und „unter die Gürtellinie gehende“ Kommentare ab-
gegeben werden, ist keine Grundlage für eine „wertschätzende 
Gesprächskultur“. Hierzu gehört für die Öffentlichkeit auch dazu, 
dass Mehrheitsentscheidungen demokratisch gewählter Vertreter 
respektiert werden. Im Nachgang zur Einwohnerversammlung 
wurde von einer Einwohnerin ein Antrag an die „Allianz für Bür-
gerbeteiligung e.V.“ mit dem Projekttitel „Implementierung fester 
Bürgerbeteiligungsstrukturen in Langenargen“ bei der Verwaltung 
eingereicht, m.d.B. eine Bestätigung der Kommune auszufüllen, 
damit entsprechende Beratungsgutscheine angefordert werden 
können. Der Name der Initiative lautet: GemeinsamLA. Die Ein-
wohnerin stellte im Antrag dar, dass diese Initiative ca. 40 – 50 
aktive Bürger/innen umfasse, die sich mehr Beteiligung am Ort 
wünschen. Es solle mehr Transparenz seitens Verwaltung und Po-
litik erfolgen. Es sollten Strukturen mit Dialogformen geschaffen 
werden, die dann eine fest installierte Institution bildeten. Diese 
Strukturen mit Dialogformen würden dann von der Initiative und 
deren Sprecherin geleitet werden. Ein Bürgerbüro solle eingerich-
tet werden. Der Tagessatz einer möglichen Beratungsfirma würde 
bei 1.200 € + Fahrtkosten und zuzüglich MwSt. liegen. Die Lan-
desförderung würde folglich für ca. 2 bis 2,5 Beratertage ausrei-
chen. Weitere Mittel hätte die Gemeinde finanzieren müssen. Für 
die Verwaltung wäre es vorstellbar, eine Initiative zu unterstützen. 
In einer Mailantwort an die Sprecherin der Initiative wurde seitens 
der Verwaltung mitgeteilt, dass von Seiten des Bürgermeisters 
eine Bereitschaft zur Unterstützung der Initiative vorhanden wäre, 
allerdings wurde um Verständnis gebeten, dass der Bürgermeister 

nicht für das Gesamtgremium sprechen könne. Vorbereitend, um 
insbesondere über gemachte persönliche Erfahrung der Gemein-
deratsmitglieder berichten zu können, wurde in der nichtöffentli-
chen Sitzung des Gemeinderates am 24.10.2018 das Thema auf 
die Tagesordnung genommen. Hintergrund war ebenfalls, dass 
es sich um Personalentscheidungen, die grundsätzlich nichtöf-
fentlich behandelt werden, handelt. Eine Entscheidung über das 
Thema „Bürgerbeteiligung“ wurde in dieser Sitzung nicht getrof-
fen, ebenso wenig weitere Entscheidungen, da es sich nur um 
die Vorbereitung einer in öffentlicher Sitzung zu treffenden Ent-
scheidung handelte. Am 21.10.2018 wurde mitgeteilt, dass die 
Protagonistin für einen entsprechenden Antrag bei der „Initiative 
Allianz für Bürgerbeteiligung e.V.“ in dieser Periode nicht mehr zur 
Verfügung stehe. Dies wird von der Verwaltung bedauert. Nichts-
destotrotz sollte in der Sitzung eine grundsätzliche Entscheidung 
über die Unterstützung von Bürgerbeteiligung getroffen werden. 
Das Gremium signalisierte einstimmig eine grundsätzliche Zu-
stimmung zur positiven Begleitung von Formen der Bürgerbe-
teiligung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Partner öffentlich in 
Erscheinung treten und ein wertschätzender, lösungsorientierter 
Umgang gepflegt wird. 

14.  Einvernehmensentscheidungen durch Bürgermeister 
Achim Krafft

Folgenden Bauvorhaben wurde durch Herrn Bürgermeister Achim 
Krafft das Einvernehmen erteilt: 
Baugesuch zum Umbau und zur Erweiterung des Wohnhauses 
und Errichtung eines Doppelcarports, Kressbronner Straße 24. 
Baugesuch zur Aufstellung eines Gastanks und eines Verdampfers 
auf neuem Betonfundament, Franz-Josef-Krayer-Straße 7. Antrag 
auf Befreiung vom Baulinienplan „Langenargen Ost“, Lindauer 
Straße 21. Das Gremium nahm die Einvernehmensentscheidun-
gen einstimmig zur Kenntnis. 

15.  Satzung zur 1. Änderung der Verbandssatzung des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn 
a. B.-Langenargen

Die Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Er-
iskirch-Kressbronn a. B.-Langenargen wurde im Jahr 2017 mit 
Wirkung zum 1. Januar 2018 vollumfänglich neugefasst. Ziel der 
Neufassung war die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen 
den Verbandsgemeinden durch eine weitere Aufgabenübertra-
gung an den Verband. Durch die immer spezieller werdende und 
detailliertere Aufgabenbearbeitung ist es sachgerecht, bestimm-
te schwierige und komplexe Aufgaben zusammenzulegen bzw. 
gemeinschaftlich zu erfüllen. Änderungen der Satzung sind im 
Bereich der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und der 
Grundbucheinsichtsstelle notwendig. Das Gremium stimmte den 
Änderungen einstimmig zu. 

16.  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Kosten der 
Überlandhilfe

Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Feuerweh-
ren der Gemeinden im Bodenseekreis, speziell zwischen den 
Gemeinden Eriskirch, Kressbronn a. B. und Langenargen funktio-
niert hervorragend und gehört wohl zu den Paradebeispielen der 
interkommunalen Zusammenarbeit. Bei der Überlandhilfe rücken 
regelmäßig Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzkräfte einer Nach-
bargemeinde in eine andere Gemeinde zur Hilfeleistung aus. Für 
die Hilfeleistung entstehen der Hilfe leistenden Gemeinde Kosten. 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung dient der Vereinfachung der 
Abrechnung von Kosten für Feuerwehreinsätze innerhalb der drei 
Gemeinden Eriskirch, Kressbronn a. B. und Langenargen. Durch 
die Vereinbarung wird insbesondere die gegenseitige Verrechnung 
von Fahrzeugkosten ausgeschlossen, wenn kein Kostenersatz-
pflichtiger zu ermitteln ist. Die damit verbundenen gegenseitigen 
Kostennachlässe decken sich in etwa und heben sich damit ge-
genseitig auf. Der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung stimmte 
das Gremium einstimmig zu. Die hervorragende Zusammenarbeit 
der 3 Wehren wurde in diesem Zusammenhang vom Gremium 
besonders erwähnt. 



Freitag, 30. November 2018  9MONTFORT BOTE

Das ist los in Langenargen

Erscheinungstermine über Weihnachten 
und Neujahr 
Folgende Erscheinungstermine des Montfort-Boten sind über 
Weihnachten geplant, wir bitten freundlich um Berücksichtigung 
bei der Disposition von redaktionellen Beiträgen und Anzeigen: 
Nr. 51/52 erscheint am Freitag, 21. Dezember 2018 
Redaktionsschluss für diese Ausgabe: Dienstag, 18. Dezember 
Nr. 1/2 erscheint am Freitag, 11. Januar 2019 
Redaktionsschluss für diese Ausgabe: Dienstag, 8. Januar 
 
Auch im Treff LA beginnt die Adventszeit 
Die schöne Adventszeit liegt vor uns. Auch im Jugendraum Treff 
LA wird diese Zeit immer besonders zelebriert: traditionell gibt 
es mit Beginn des Advents die schöne Christmas-Tea-Time. Das 
schreibt die Jugendbeauftragte der Gemeinde, Gisela Sterk, in 
einer Mitteilung an die Presse. Dabei genießt man in geselliger 
Runde beim selbst gebastelten Adventskranz den leckeren heißen 
Punsch und tauscht sich im Gespräch zu verschiedenen Themen 
aus, die die Leute aus der Gruppe gerade beschäftigen – es kom-
men immer schöne Gesprächsrunden zusammen. Der Punsch ist 
kostenfrei, es sind lediglich 20 Cent Becherpfand einzuplanen. 
Und natürlich gibt es ab dem 1. Dezember wieder den belieb-
ten Adventskalender. Da der 1. Dezember dieses Jahr auf einen 
Samstag fällt, werden am Montag gleich drei „Türchen“ geöffnet. 
Wer das „Türchen“ öffnen darf, wird ausgelost. Eine Anmeldung 
zu unserer Adventszeit ist nicht nötig, die Aktion startet am Mon-
tag nach dem ersten Advent. Kinder ab der vierten Klasse sind 
ebenso herzlich eingeladen. Der Treff LA befindet sich an der 
Franz-Anton-Maulbertsch-Schule Langenargen, im Raum A11 
im Erdgeschoss des Altbaus. Die Öffnungszeiten sind Montag 
und Mittwoch 14-17 Uhr, Dienstag 13-17 Uhr und Freitag 14.30-
16.30 Uhr. bma 
 

Partnerschaftsverein 
Langenargen-Noli 
Auf der Bahn am Kavalierhaus bietet der Part-
nerschaftsverein Langenargen-Noli am Sams-
tag, 1. Dezember ab 18 Uhr zum ersten Mal 
ein Bocciaturnier aus Anlass des bevorste-

henden Nikolaustages an. Mitglieder und Freunde des Bocci-
aspiels sind herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist wie 
immer bestens gesorgt. 
Der monatliche Stammtisch des Partnerschaftsverein Langen-
argen-Noli kann am Mittwoch, 5. Dezember in der Trattoria La 
Veranda in den Sportanlagen nicht stattfinden. Ebenso entfällt 

für italienisch sprechenden Mitglieder der „ Italienische runde 
Tisch“ mit Emilio Vaia. Die Trattoria ist geschlossen. Ob und wo 
diese Treffen im Dezember stattfinden, entnehmen Sie bitte einer 
kommenden Presseveröffentlichung. cw 
 

Grünen-Fraktion lädt zu Bürgerdialog ein 
Am Mittwoch, 5. Dezember um 19.30 Uhr lädt die Gemeinderats-
fraktion von Bündnis 90/Grüne wieder zu einem Bürgerdialog in 
den Musiksalon Hirscher ein. Das schreibt Maria Hestermann 
namens des Ortsvereins der Partei in einer Presseinformation. 
Alle, die sich schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung über die 
Tagesordnungspunkte informieren und mitdiskutieren wollen, sind 
eingeladen. Der nächste Termin zum Vormerken ist der 16. Janu-
ar 2019. Welche Tagesordnungspunkte auf der Agenda stehen 
wird – sobald den Gemeinderäten bekannt – auf der Homepage 
der Grünen unter www.gruene-langenargen.de und auf der face-
book-Seite „Grüne Langenargen“ veröffentlicht. mb 
 

Familientreff: Adventsfeuer mit dem Nikolaus 
Der Familientreff Langenargen lädt alle interessierten Familien zu 
einem vorweihnachtlichen Adventsfeuer mit Nikolausbesuch ein, 
schreibt Petra Flad vom Familientreff. Die Feier ist bei trockenem 
Wetter am Donnerstag, 6. Dezember von 15 bis 16.30 Uhr am 
DLRG-Strand in der Unteren Seestr. 135. Für Gemütlichkeit soll 
ein gemeinsam gestaltetes Fingerfood-Büfett sorgen. Bitte auch 
Punsch und Trinkbecher mitbringen. Um eine Anmeldung wird 
gebeten bei Petra Flad, Familientreffleitung, Tel. 01 59/04 20 42 
45 oder per E-Mail: petra.flad@bodenseekreis.de. mb 
 

Büchertreff im Münzhof 
Der nächste Büchertreff findet am Donnerstag, 6. Dezember um 
19.15 Uhr statt. Es wird das Buch „Was vom Tage übrigblieb“ von 
Kazuo Ishiguro besprochen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung 
nicht nötig. Alle Literaturinteressierte sind herzlich in der Bücherei 
im Münzhof willkommen. bma 
 

Langenargener Gastronomie feiert Winterhafenfest 
Am Donnerstag, 6. Dezember, findet ab 17 Uhr das Winterha-
fenfest am winterlich dekorierten Gemeindehafen in Langenar-
gen statt. Stimmungsvolle Feuerschalen, wärmender Glühwein, 
Weihnachtsbier und weihnachtliche Musik bringen die Besucher 
in besinnliche Stimmung. Neben den bekannten Sitzgelegenhei-
ten an Bierbänken wird es eine erhöhte Anzahl an Stehtischen 
geben, welche in der Nähe der wärmenden Feuerschalen posi-
tioniert werden. Wie in den Sommermonaten verwöhnt die örtli-
che Gastronomie die Einheimischen und Gäste mit kulinarischen 
Köstlichkeiten, welche zur kalten Jahreszeit passen. bma  

17. Bekanntgabe
  Eilentscheidung durch den stellvertretenden Bürgermeis-

ter Joachim Zodel 
  Vergabe der Strom- und Gaslieferung ab dem Jahr 2019 

für die Verbrauchsstellen der Gemeinde Langenargen 
Im Rahmen der Ausschreibung zur Lieferung von elektrischer 
Energie und Erdgas für die östlichen Bodenseekreis-Kommunen 
2019-2021 stellte sich das jeweils wirtschaftlichste Angebot wie 
folgt dar: 
elektrische Energie : Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG 
zum Gesamt-Angebotspreis von 2.370.836,03 € (Preis netto zu-
züglich aller Steuern und Abgaben); Erdgas: Vergabe an Thüga 
Energie GmbH zum Gesamt-Angebotspreis von 617.409,52 €. 
Die Vergabe erfolgte durch Eilentscheidung des stellvertreten-
den Bürgermeisters Joachim Zodel. Das Gremium nahm dies 
einstimmig zur Kenntnis. 
 

18. Bekanntgabe
  Bestätigung der Erledigung der Feststellungen aus dem 

Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) 
durch das Landratsamt 

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat die Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungsführung der Gemeinde Langenargen in den 
Haushaltsjahren 2011 bis 2015, sowie die Wirtschaftsführung 
und das Rechnungswesen des Abwasserbeseitigungsbetriebes, 
der Wasserversorgung, des Fremdenverkehrsbetriebs und des 
Betriebes Kommunale Dienste in den Wirtschaftsjahren 2011 
bis 2015 geprüft. Durch das Landratsamt Bodenseekreis wurde 
die Bestätigung über die Erledigung der Feststellungen aus dem 
Prüfungsbericht übersandt. Die endgültige Rechtsform der Ko-
operationsgemeinschaft „Schwäbischer Bodensee“ muss noch 
abschließend geklärt werden. Hierzu werden derzeit organisato-
rische Überlegungen angestellt. Dem Gremium wird der Sachver-
halt zur Entscheidung vorgelegt werden, sobald die Ergebnisse 
vorliegen. Das Gremium nahm den Abschluss der überörtlichen 
Prüfung einstimmig und wohlwollend zur Kenntnis. 

Ende des Amtlichen Teils


